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Ordensreform 1m Geilst des Konzıils
Dıie 31 Generalkongregation der Gesellschaft Jesu

Am 18 November 1966 schlofß 1in Rom die 31 Generalkongregation der Gesellschaft
Jesu. In Zzwel Sıtzungsperioden VO Maı bis Julı 1965 un: September bıs November
1966 hatte sıch diese gesetzgebende Versammlung des Ordens umtassend bemüht, 1ne
Erneuerung des Lebens, des Rechtes un: der Arbeiten seiner Glieder und Gliederungen
einzuleiten. Der letzte General,; Johannes Janssens, hatte S1e WESC einıger se1it
Jahren drängender Fragen wI1e die Neufassung des AÄArmutsrechtes oder die Probleme
der Führung, der Ausbildung un der Laienbrüder schon 1964 ausgeschrieben, mMi1t
Rücksicht auf die durch das Konzil hinzukommenden Aufgaben aber tür eın Jahr nach
dessen Abschluß vorgesehen. Sein Tod 1m Herbst 1964 erforderte ine trühzeitigere
Einberufung. Die Fülle der dem Einfluß des Konzzıils rasch anwachsenden The-
matık konnte 1n einer Sıtzungsperiode ıcht bewältigt werden. Außerdem schien
ratsam, VOT dem Abschluß der Generalkongregation die Ergebnisse der Sıtzungs-
periode des Konzıils abzuwarten, S1e 1n den Beschlüssen berücksichtigen.

Be1 der derzeitigen Stellung des Ordens 1im Leben der Kıiırche fand die General-
kongregation auch außerhalb der Gesellschaft Jesu 1e] Beachtung. Die Erneuerung des
Ordens 1St vielfach mMi1t der 1m Konzıil siıchtbar vewordenen un: bewirkten Erneuerung
der katholischen Kirche verflochten. Motive und Impulse, Auseinander-
sSetIzZUNgeN und Schwierigkeiten sınd weıthin gleich Darum 1St verständlich, WeNnNn
bei der Ausarbeıtung der Dekrete der Generalkongregation die Konstitutionen, He-
krete und Deklarationen des Konzzils immer wieder Ärgumente oder auch Rıchtlinien
boten. Das gilt insbesondere für die Ausführungen über die Orden 1n der Dogmatı-
schen Konstıitution über die Kırche un: für das Dekret über die Ordensreform selbst:
aber auch andere Konzıiılsdokumente WwI1e die Dekrete über die Bischöfe, die Priester,
die Priesterausbildung, dıe Mıssıonen, die christliche Erziehung un: den Okumenismus,
nıcht zuletzt die Pastoralkonstitution über die Kirche 1ın der Welt VO  - heute sınd hier

CNNeN.

Grundsätze der Reform

Entstanden Aaus der Erfahrung der „Geistlichen Übungen“ ihres Gründers, des
hl Ignatıus VO' Loyola, wollte die Gesellscha f} Jesu der Kirche ine Schar VO  3 apOStO-
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ıschen Arbeitern ZUr Verfügung stellen, die überall dort EINSESETZT werden können,
„der größere Dienst Gottes un das eıl der Seelen ertordern. Deswegen sah

sıch der Orden VO  ; Anfang MI1L CISCNCN Gelübde der Professen 1 den be-
sonderen Dienst des Papstes gerufen.

Diese ursprüngliche Zielsetzung sollte durch die Generalkongregation wieder LEU

erfafßt werden und für den Orden Wirksamkeit erlangen Das Leben Aaus dem Gelst
der Exerziıtıien, die Hingabe den Dienst Christi, das Suchen nach der konkreten
Erkenntnis des Wıillens Gottes Anlehnung die den Exerzitien eingeübte Unter-
scheidung der Geıister, der Wılle den heute geforderten Entscheidungen, diese Hal-
LunNngen bestimmten die Arbeit der Generalkongregation Das der 400jährigen (36e-
schichte des Ordens wieder beobachtende Bemühen, die Geschichtlichkeit des
Menschen nehmen, wırd AB durch die Tendenzen des Zweıten Vatı-
kanıschen Konzils Die Universalıtät der Zielsetzung des Ordens erhält tieteren
Sınn durch die Konzilsaussagen über die Universalıität der Sendung der Kirche Die
Verfügbarkeit des Dıiıenstes Angebot den Papst bleibt Der apst wiıird jedoch
zugleich Sinn des Konzıils Zusammenhang MI1t dem apostolischen Amt der
Kirche gesehen deshalb wiırd stärker als bisher die Zusammenarbeit MI1t den Bischöfen
betont

Hatte das Recht des Ordens zumal den etzten 150 Jahren die Erhaltung der
Substanz der ignatianischen Stiftung und Weıisung herausgehoben, 1ST diese rund-
lınıe Eerganzt durch die Betonung der ständigen Notwendigkeit, diese Substanz

und JE NEeUu konkretisieren Beide Akzente das Konzıl für alle Ordens-
gemeınschaften Dabe:i bemührt sıch das Hu echt des Ordens, 3881> materielle
Fıxıierung dieser Substanz vermeiden, Öördert 1NE elastische Diskussion S1C un
geht WenNnn auch behutsam, 1Ne Reihe VO  a grundsätzlıchen Neuordnungen

Die Generalkongregation WAar sıch dabej der Grenzen bewufßrt die ıhr der heuti-
c Sıtuatiıon SCZOSCH sınd Zusammensetzung und Geschäftsordnung WEe1L-

gehend durch das bisherige Recht und den biısherigen Brauch bestimmt, und diese selbst
sınd ja durch die HUE Aufgabe rage gestellt Die Durchführungsverordnung ZU

Ordensreformdekret des Konzils sıeht darum 1Ne breitere Beteiligung aller Ordens-
miıtglieder der Vorbereitung der Reformkapitel VOTr, ebenso 8nl schrittweise urch-
führung der Reformen durch mehrere Kapitel MI der Möglıichkeit VO  - Experimenten
und Übergangslösungen

Diese Weısungen haben auch die Generalkongregation der Jesuiten miıtbestimmt In
umftassenderem Ma als bisher INSCH Befragungen Sachverständiger den eigentlichen
Beratungen OTrTaus Viele Entscheidungen tragen bewufit experimentelien Charakter,
eLWA die über die Neuordnung der zentralen Beratung des Ordensgenerals, über die
Zusammenarbeit der Provinzıäle, über die Studienretorm oder über das Armutsrecht
Wo sıch Lücken der theologischen, kırchenrechtlichen, geschichtlichen oder pastoralen
Vorbereitung mancher Themen ZEIZLICN, wurden ergänzende Studien oder weltfer-

führende Omm1ss1ıonNen vorgesehen Die Geschäftsordnung der Generalkongregation
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selbst wurde geäindert, da{fß INan spater, WENN das Werk der Erneuerung weiıter-
geführt werden soll,; verbesserten Bedingungen arbeiten kann. S50 1St das Ganze
1n vielem eın bescheidener Anfang geblieben.

Die Ordensleitung
Die durch den Tod des etzten Generals notwendig gewordene Neuwahl macht VOCI-

ständlıich, sıch die Generalkongregation 1ın iıhrer ersten Sıtzungsperiode zunächst
MIt der Neuordnung der Ordensleitung befaßte.

Es herrschten 1mM Orden Tendenzen, die VO Gründer prinzıpiell autf Lebenszeit
ausgedehnte Amtsdauer des Generals zeıtlich begrenzen. Die hohe Abnützung der
natürlichen Energıe durch die heutigen Ansprüche des Amtes 1ın Verbindung miıt der
zunehmenden Lebenserwartung schien ine Begrenzung autf ine bestimmte e1it
eLw2 aut Jahre nahezulegen. In den etzten Jahren haben auch manche Ordens-
gemeıinschaften ıhr Recht 1n diesem Sınn geändert. ach umfassender Prüfung des Für
un Wiıider erschien der Mehrzahl der Miıtglieder der Generalkongregation ein solcher
Schritt der Eıgenart des Ordens un seiner heutigen Sıtuation weniger ANSCMESSCH.
Die dann periodisch wıederkehrende und jeweıls Jänger andauernde Schwächung der
zentralen Führung hätte weiıtere Strukturveränderungen VO  3 nıcht abzusehender Trag-
weıte nach sich SCZOBECN. So begnügte INa  z} sıch damit, den Amtsverzicht erleichtern
(auch Möglichkeiten der Amtsenthebung wurden vorgesehen) und den General durch
eiınen Vikar für die eın admıinıstrativen Angelegenheiten SOW1e durch einen erweıter-
ten Beraterstab entlasten.

Gerade 1n dieser Beziehung 1St i1ne grundlegende Reform der Generalskurie e1InN-
geleitet. Eın CHNSCICX Kreıs VO  S vier „Generalassıstenten“ 1St mM1t der Wahrnehmung
der Sorgepflicht des Gesamtordens für den General betraut und bıldet zugleich (jedoch
nıcht notwendig) dessen CENgSTEN Beraterstab. „Regionalassistenten“ beraten den (Gsene-
ral 1n den Angelegenheiten der elf Assıstenzen. Für die verschiedenen Arbeitsbereiche
des Ordens (Mıssıonen, Schule und Erziehung, Okumene USW.) sınd Fachberater VOTL-

gesehen. In der UOrganısatıon dieses Stabes hat der General größere Freiheit als UVOo
Die Vermehrung der Vollmachten des Generals 1in seiner Kurie wurde durch die

Übertragung einer Reihe VO  ; Kompetenzen die Provinziiäle 1n etw2 ausgeglichen.
ast noch zrößere Bedeutung für die künftige Leitung des Ordens besitzen die 1iNst1-
tutionell ausgebauten regelmäßigen Zusammenkünfte der Provinzıäle benachbarter
Regionen und VOT allem die alle sechs Jahre stattfindende Kongregatıion aller Provın-
z1ıäle in Rom. Hıer ergeben sıch NeUuUe Möglıchkeiten der Mitwirkung der zentralen
Leitung des Ordens.

Eın Dekret sıeht schließlich Ma{fnahmen VOIL, die gewährleisten, daß bei der . Aus-
ahl der Miıtglieder der beratenden Ausschüsse auf der Ebene der Provınzen und der
Häuser stärker als bisher die Mıtverantwortung aller Ordensmitglieder für die @7
staltung des gemeınsamen Lebens un Wirkens berücksichtigt wırd.
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Studienretorm

Auch die Neuordnung der Studien 1im Orden konnte auf der Grundlage breiter Vor-
arbeiten schon 1n der ersten Sitzungsperiode 1m wesentlichen eigeleitet werden.
Wegweisend lieben 1er die Rıichtlinien des Konzilsdekrets über die Priesterausbil-
dung, wobej die speziellen Anlıegen des Ordens selbstverständlich nicht übersehen
wurden.

Dıe Grundsätze des Konzıils für die Reform der theologischen Studien betonen
die Einheit spiritueller, wissenschaftlicher un: praktisch-pastoraler Ausbildung, dıe
CENSCIEC Verbindung VO  5 Philosophie und Theologie SOW1e die stärkere Rücksichtnahme
auf die regionale Sıtuation un damıit die wachsende Verantwortung der nationalen
Bischofskonferenzen. Das Konzıil ordert terner 1ne bewußtere Orıentierung der
Heıilıgen Schrift und den Kontakt mM1t der e}  mMtieCnN geistigen Welt der Gegenwart,
also iıne He Synthese der patristisch-scholastischen Tradition mMit den Philosophien
un Denkformen unserer eıit Die Theologie des geistlichen Amtes un se1nes Auf-

mu{ dabe; ebenso ZUE Geltung kommen w1ıe die 1LEUEC Wertung des Laıien 1n der
Kırche, die Zusammenarbeit VO  e’ Mannn un TAau 1n der heutigen Gesellschaft, die
wachsende Difterenzierung der Arbeitstelder und die Probleme der immer mehr
einer Einheıit zusammenwachsenden Welt

Auch das eigene echt des Ordens un: die Tradition seiner „Ratıo Studiorum“
mu{fßte be] dieser Neuordnung ine Rolle spielen un konnte nıcht unbedacht über Bord
geworfen werden. Hierher gehört VOTLT allem das Prinzıp der Universalıität, das heißt,
daß bei allen regionalen Sonderregelungen durch Provinzialskonferenzen die über-
natıonale und überregionale Disponibilität der Kräftte gewährleistet leibt, da{ß auch
entsprechend den besonderen Anlagen des einzelnen und den Aufgaben des Ordens
die Möglichkeiten eiıner breitgestreuten Spezialisierung 1m Studium gegeben sind.

Eın umfassendes Dekret der Generalkongregation entwickelt den Weg der SpIr1-
tuellen Pädagogik VO Novızıat ZU Philosophiestudium bzw (für die Brüder) An

10324  en Juniorat, VO Theologiestudium bıs z abschließenden Jahr pastoraler
Einführung un: etzter geistlicher Formung Für die Aufnahme der Kandidaten und
den Abschlufß des Novıizı1ats gelten jetzt flexiblere Normen. Auch die Begegnung m1t
der Gesellschaft Jesu in iıhrer verfaflten Lebensordnung mı1t dem Zael, S1e echt geistlich
sıch integrieren, oll durch elastıscher gestaltete Experimente ausgreifender un t1e-
ter als bisher ermöglıcht werden. Daß schliefßlich die Weıiterbildung nach Abschlufß der
Studien vorgesehen un auch allen als Pflicht auferlegt iSst, bleibt 1mM Rahmen der
Durchführung der Konzilsbeschlüsse.

Besondere Aufmerksamkeit wiırd 1in diesem Zusammenhang der organischen Hın-
führung ZU Priestertum gew1dmet, die be] eıiner starken Betonung der Spirituali-
tat der Gelübde leicht 1ir kommen annn Man betont ferner die Notwendigkeit
der Entfaltung der spONtanNnenN Kräfte 1n Eigenverantwortlichkeit und ihrer genügenden
praktischen Einübung, SOW1e die Pflege der Kontakte mI1t anderen Ordensmitgliedern,
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insbesondere zwiıschen Klerikern un: Brüdern, WI1eC auch MIt den Altersgenossen außer-
halb des Ordens urch rechtzeitige Planung un individuelle Urganısatıon soll sicher-
gestellt werden, daß ine Schwierigkeit bisher Orden die Ausbildung sıch nıcht

lange hiınzieht

Die evangelischen Räte und das religiöse Leben
Von der Neuordnung des Armutsrechtes un: der Ermöglichung authentischer und

zeıtgerechter Ausdrucksformen der evangelıschen Armut Orden WAar autf dem Kon-
711 199888 echt viel die ede Die UÜbung dieser evangelıschen Räte liıtt Jesuıtenorden
ıcht WCNISCI als anderen religiösen Gemeinschaften starken Ver-
rechtlichung und der damıt gegebenen Gefahr des Formalısmus. Das Leben stand WEeItL-

gehend ı Wiıderspruch Z echt Dieser Wiıderspruch wurde SEITt über Jahr-
hundert durch Dispensen überbrückt. Unsicherheiten über den Sınn des Gelübdes aller
Protessen das Armutsrecht des Ordens nıcht ockern erschwerten ı der Gesell-
chaft Jesu SECIL Jahrzehnten die Befreiung VO  } geschichtlich unhaltbar gewordenen
Normen ZUgUuNsteN wahrhaftiger un:! glaubwürdiger Lebensformen Dazu hat die
Generalkongregation 1EUEC Voraussetzungen geschaften S1ie beziehen die Sınngebung der
Arbeit un die Verwendung des Einkommens AUS ıhr das Zeugnis der evangelıschen
Ärmut IN1IT C1IN, regeln DEeU die Formen der Gütergemeinschaft un über den Unter-
schieden der einzelnen, der Häaäuser und Provınzen, dienen Ausgleich der Lasten
iınnerhalb des Ordens und erstreben das selbstlose Sıch UT Verfügung Stellen für
dere ohne uUuNaNSCMESSCHE Rücksicht auf den wirtschaftlichen Ertrag der Arbeit Die Neu-
ordnung, Auftrag der Generalkongregation VO  =) Definitoren erarbeitet VO  e Sach-
verständigen geprüft un VO  e} den Provinzıilen begutachtet soll Lauf dieses Jahres
geltendes echt werden S1e enthält weıtreichende Neuerungen gegenüber dem isheri-
SCH Recht und verspricht 1116 Hıiılfe bei der Erneuerung der Spirıtualität werden

uch IMI den beiden anderen evangelıschen Räten und ihrer Verwirklichung be-
schäftigen sıch W Ee1l Dekrete Das Dekret über die Ehelosigkeit OrjıenNtiert den ent-

sprechenden Texten des Konzıls, betont die apostolische Bedeutung der Ehelosigkeit
Rahmen der Ordensspiritualität Die Eınzelnormen verwerten Ertahrungen über

besondere Belastungen, aber auch Möglıchkeiten, denen der Verzicht aut Ehe und
Famılie des Reiches Gottes willen heute begegnet S1e dringen auf gewıssenhafte
Prüfung der Kandidaten auch 1808085 den Methoden der Psychologie S1e wollen el

Hılte bieten be1 der abschließenden Integration der Geschlechtlichkeit die (Gesamt-
reıfung der Persönlichkeit nıcht LUr der Verbindung des einzelnen MI1 Christus,
sondern auch der echten Freundschaft der Glieder Ordensgemeinschaft 1Ne€e zrofße
Bedeutung zugesprochen wird 1le sollen sich schließlich mıtverantwortlich W1SSCNH,
WECeNN C1in Mitbruder sce1iner NNeIen Entwicklung oder auf Grund außeren
Siıtuation (die Probleme des Alleinseins den ersten Seelsorgsjahren!) besonderen
Schwierigkeiten gegenübersteht
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Das Dekret über den Gehorsam betont dessen spirıtuellen und zugleich apostoli-

schen Charakter. Er die Eigenbemühung die Erkenntnis des konkreten Wil-
lens Gottes für den einzelnen ebenso OTAauUs W1e das offene Gespräch miıt dem Obern,
ohne da{fß dabe; Autorität un: Gehorsam 1n einen reinen Dialog aufgelöst werden. Die
Autorität achtet die Mıtverantwortung des einzelnen und o1ibt ıhr iın Informatıion un:
Delegatıon Raum. Der Gehorsam erkennt das Entscheidungsrecht des Obern AauSs dem
Glauben heraus un 1im Willen relıg1öser Gemeinschaft 1n der Kirche Was mMi1t
dem Wort VO „blinden Gehorsam“ gemeılnt iSt: verliert seine Mißverständlichkeıit,
WwWenNnn auch nıcht alle Spannungen 7wischen Autorität und Gewı1issen mit olatten For-
meln Aaus der Welt geschafft werden können, auch nicht 1m Jesuitenorden, wıe das
Dekret zugibt.

eıtere Dekrete 1m Zusammenhang M1t der Erneuerung der Spiritualität gelten dem
Gebetsleben, der religiösen Gestaltung des Gemeinschaftslebens un seiner Ordnung
durch Regeln. Den Zusammenhang VO  ; christlichem Leben überhaupt un Gebet, be-
sonders VO  e} Gebet und Aktıon beachtend, wird der Bedeutung einer festen Gebets-
Zzeıt für den einzelnen und der Pficht dazu festgehalten. In Verbindung mMI1t Schrift-
lesung un Liturgie ßr diese Regelung 1iıne Fülle verschiedenster Konkretisierqngeri

Jeder Jesult soll durch Praxıs und Erfahrung 1n die orm hineinwachsen, die seıner

persönliıchen Eıgenart entspricht. Ignatıus wollte für die Mitglieder se1nes Ordens nach
der Ausbildung die Gebetszeit nıcht verbindlich testlegen. Der dritte Ordensgeneral,
Franz Borya, hatte das einstündige betrachtende Gebet FAn Norm gemacht. Die General-
kongregatiıon wollte die Regelung VO  } Franz BorJa nicht yänzlıch aufheben, yab ıhr
aber ine elastische Interpretation, dafß Ss1e den individuellen Notwendigkeiten und
Bedürtnissen angepaßt werden annn Be1 der ausführlichen Diskussion u diesen Punkt
zeigten sich nıcht blofß starke Difterenzen 1n der Zuordnung VO  $ (jesetz un Freiheit
oder Verantwortlichkeit, sondern auch die unterschiedlichen Einstellungen der Vel-

schiedenen Völker positiven Normierungen persönlicher Entscheidungen überhaupt
SOW1e ZUuU Verhältnis VO Kontemplation un: Aktion.

Das relig1iöse Gemeinschaftsleben bedarf yew1sser außerer Regelungen. Ihre An-

PAaSsSunNg die wechselnde Wirklichkeit der Gesellschaft un: des Apostolats in ihr 1Sst
ıne bleibende Aufgabe der Ordensversammlungen. Dıie Kongregatıon hat darum auch
die Überarbeitung aller Regeln beschlossen un diese Aufgabe dem General übertra-
SCn Der Bestand universal verpflichtenden Bestimmungen oll klein bleiben: sol!
den wirklichen Notwendigkeiten entsprechen un: darum auch den einzelnen ZUSCMU-
tet (und nottalls urgılert) werden können.

Immer wieder appellieren diese Dekrete die persönliche Verantwortung aller‚J
eriınnern den Reichtum des wahrenden geistlichen Erbes, das aber, wie alles Le-
bendige, ständig in seinem Sınn un seinen Ausdrucksformen InNnan denke etw2

die Herz- Jesu-Verehrung heute! LICUH durchdacht werden muß Gerade 1er 1 Be-
reich der Spiritualität wurde siıch die Generalkongregation bewußt, daß Gesetze alleın
kein Leben wecken oder können.
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Die apostolischen Arbeiten

iıne größere Zahi VO  e} Dekreten der Generalkongregation 1St den apostolischen Ar-
beiten des Ordens gew1dmet. Dafß die tatsächliche Auswahl und Planung der Arbeiten
1m Orden überprüft werden und den Kriterien des Ignatıus VO  e Loyola, w1e S1e 1in
den Konstitutionen nıedergelegt Sınd, IMN werden mufß, wurde schon angedeutet.
Dies entspricht auch dem Ordensreformdekret des Konzıils.

Die Generalkongregation eschloß die Eınsetzung VO  $ Kommuissıonen 1ın allen Pro-
vinzen, die sıch MIit den Problemen der Planung befassen und den Provinzial darin
beraten. Welche Arbeiten übernommen, welche aufgegeben werden mussen, Lan

Schwerpunkte SETZCN, W 1e InNna  } den Nachwuchs lenken und einsetzen soll, solche und
Ühnliche Fragen sollen die Provınzıäle künftig 1n Zusammenarbeit mi1t diesen Kom-
mi1issıonen lösen. Als Grundlage un: Voraussetzung dafür hat bereits eıne soziologische
Untersuchung über dıe Lage des Ordens un: den Stand seiner Arbeiten und Kräfte be-
SONNCN. S1ıe soll der Leitung der Provinzen un des Gesamtordens iıne bessere Straf-
fung der Arbeiten autf das heute Vordringliche hın ermöglıchen.

Die He Sıcht des Konzzıils VO  e} der Stellung der Priester un: der Laıen 1n der Kır-
che, VO ihrem Zueinander un: ihrem Je besonderen Auftrag in Kırche un: Welt hat
auch 1n der Gesellscha f} Jesu Bestrebungen wach werden lassen, das Wirken der rie-
Ster stärker auf die Verkündigung un die Sakramentenspendung konzentrieren
un S1e VO  3 allen anderen Aufgaben mehr un: mehr zurückzuziehen. Be1 aller An-
erkennung der uen Sıtuation 111 der Orden aber ıcht der Getahr einer solchen
doktrinären und ungeschichtlichen Vereinseitigung unterliegen. Seiner spirıtuellen
Eıgenart un seiıner TIradition entsprechend möchte auch weıterhin eiınen 'Teıl
seiner Kräfte für die wiıissenschaftliche Forschung, ftür Schule un Erziehung, für sozıale
un publizistische Arbeit bereitstellen. Für einıge dieser Bereiche hat die Generalkon-
gregatıon LECUE Rıchtlinien erarbeitet. Andererseits soll der Orden in den einzelnen
Provınzen und Werken die Formen der Zusammenarbeit mi1t Laıen überprüfen. In
einzelnen Niederlassungen, in den Schulen, 1n der Verwaltung un: Organısatıon sol-
len Arbeiten umgeschichtet werden, der den Laıien eigenen Verantwortung gerecht

werden und iıhnen auch den Dienst Cun, den ihnen der Orden 1m Rahmen
seiner spirıtuellen Eıgenart schuldet.

Eın eingehendes Dekret betaßt sıch miıt dem Miıssıonswer der Gesellschaft Jesu. Es
tolgt den Akzenten des entsprechenden Konzilsdekrets und den 436en Notwendigkei-
ten der Mıssıon. Angesichts der Entscheidungen, die ın den nächsten Jahren 1n Zentral-
atrıka und Asıen fallen, und auf Grund des Mangels Kräften iın den dortigen DIö-

möchte der Orden seinen Eınsatz 1n diesen Gebieten quantıtatiıv un: qualitativ
steigern.

Die Geschichte hat gefügt, dafß der Jesuıtenorden ZU Symbol einer kämpferi-
schen Antıreformation vyeworden 1St un daß die eigentliıch 1n seiınen geistlichen bun-
SCNh bereitliegenden Kräfte einer posıtıven Auseinandersetzung MIt den Anliegen
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der Retformation ıcht ZUE Zug kamen. Die ökumenische ewegung der Gegenwart
un das Okumenismusdekret des Konzıils betrachtet der Orden als eiınen Ruf, nıcht NUur

in einzelnen Patres, sondern auch als Gesamtorden dem Anliegen der wachsenden Eın-
heit der Christen un: der christlichen Kırchen 1n allen Bereichen se1ines Wirkens
dienen. Die Generalkongregation erließ entsprechende Rıchtlinien für die ökumenische
Ausbildung iıhrer Miıtglieder un: die ökumenische Arbeit 1n den Gliederungen und
Einrichtungen des Ordens. Wıe die Kirche 1mM Konzıil Cat, bedauerte auch S1€e das Ver-

und die Irrtümer, deren sıch hier Jesuiten schuldig gemacht haben
Papst Paul VI hatte schon Begiınn der Generalkongregation dem Orden den

Auftrag gegeben, in besonderer Weiıse sıch die Probleme des Atheismus 1n der
heutigen Welt kümmern. Be1i den Überlegungen, W 1e der Auftrag konkret verwirk-
ıcht werden könne, WAar INa  =) allgemein der Überzeugung, da{ß sich nıcht 1n erstier

Lıinıie darum handeln kann, nNnEeEUeEe Instiıtutionen Zzu Studium des Atheismus oder für
den Dıialog mMI1t ıhm yründen. Wiıchtiger scheint C5S, die vielfältigen Möglichkeiten
wahrzunehmen und auszubauen, die sıch dem Orden bei seinen Arbeiten in Seelsorge,
Erziehung, Wiıssenschaft, Publizistik oder auf soz1alem Gebiet ohnedies bieten.

Stellung un: echt der Patres und Brüder

Die Konstitutionen der Gesellschaft Jesu sınd bei der Gestaltung der rechtlichen und
soz1alen Institutionen innerhalb des Ordens VO  3 großer Elastizıtät un Anpassungs-
tähigkeit. Dennoch haben sich 1m Lauf der eıit zahlreiche Strukturen und Formen
verfestigt, daß S1e 1 Interesse des Ordens selbst und 1mM Geist des Konzıils tapfer un
klug zugleich überprüfen ) 81

Zu diesen Fragen gehört zunächst die Stellung der Laienbrüder 1im Orden Gerade
hier haben die ZCNANNTLEN Verfestigungen 1m Sınn soz1al heute überholter Lebenstormen
in vielen Provınzen einen wachsenden Rückgang der Zahl der Brüder ewirkt. [ )as
Brüderdekret der Generalkongregation entspringt jedoch nıcht 1n erster Linie dem
Wıllen, diesen Rückgang autzuhalten. Es 111 ZzZuerst eın der heutigen gesellschaftlichen
Wırklichkeit entsprechendes Zusammenleben VO  w Priestern und Brüdern ermöglıchen.
Deswegen fordert iıne bessere Ausbildung der Brüder un: erstrebt ıhre volle Mıt-
verantwortun: 1n der Gemeinschaft un: gemeınsamen Werk Es siıeht auch die
Möglichkeit der Aufnahme akademisch gebildeter Laıien 1n den Brüderstand VOT-:- In
einıgen Ländern zeıgen sıch bereits Ansätze, die Brüder auch für andere als 1Ur für
häusliche un: handwerkliche Arbeiten einzusetzen. uch die theologische Ver-
tiefung des Berufsbildes des Ordensbruders 111 INnan sıch 1ın stärkerem Ma{iß kümmern.

Erhebliche Auseinandersetzungen yab 1n der Frage, ob die bisherige Unterschei-
dung 1n Wwe1l Gruppen VO  ; Priestern „Protessen“ m1t feierlichen Gelübden un
„Geıistliche Koadjutoren“ mit eintachen Gelübden, mi1t unterschiedlichen Rechten 1mM
Orden beibehalten werden solle oder nıcht. Ob die VO Gründer 1n dieser Unter-
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scheidung angestrebte Selektion mMIi1t dieser Einrichtung heute noch sinnvoll erreıcht
werden annn oder soll; ob ihre heutige konkrete Gestalt seinem Willen entspricht, ob
s1e einem vertieften Verständnis der Gelübde und des Ordenslebens in der heutigen
Welt standhalten kann, 1St 1im Orden selbst umstriıtten. Trotzdem wollte die General-
kongregation die Unterscheidung nıcht aufheben, ohne die vielschichtigen spirıtuellen,
rechtlichen, gyeschichtlichen un praktischen Fragen, die miıt ıhr zusammenhängen, VOT-
her untersucht haben Das Ergebnis dieser Untersuchungen wird nach drei Jahren
der nächsten „Prokuratorenkongregation“ (d der Versammlung VO Je einem ele-
zjerten aller Provınzen) vorgelegt, die für iıne endgültige Regelung dann ine (3e-
neralkongregation beschließen annn Da dieser Punkt ZU päpstlichen Recht in den
Ordenssatzungen zäahlt, bedarf ıne Änderung der Zustimmung des Papstes

nzwischen wurden aber nıcht 1Ur die Normen für die Zulassung Z feierlichen
Profeß 1m Sınn des ursprünglichen Instituts modifziert. Die Nıchtprofessen erhielten
auch aktives und passıves Wahlrecht 1n den alle drei Jahren stattindenden Proviınz-
kongregationen. Damıt 1St die Entwicklung auf die Rechtsgleichheit aller hin eingelei-
DGLr Gleichzeitig fällt der Grundsatz, das Ordensalter über die Zusammensetzung die-
secr Kongregatıon auf Proviınzebene entscheiden lassen. Künftig werden die Teıil-
nehmer durch alle dem Orden voll zugehörigen Miıtglieder einer Provınz gewählt.

Das Bild dieser Erneuerungsansätze Mag auf den ersten Blick verwiırren. Unver-
kennbar 1St die Tiefe un Breıite des Reformwillens, der dadurch 1m Orden sichthar
gemacht un teilweise noch gesteigert wırd. Wıe in den Konzilsdokumenten spie-
geln sıch auch hier große Unterschiede der Herkunft, der Mentalıtät und der Kon-
zeption VO  — Wesen un Aufgaben des Ordens bei den Mitgliedern der Generalkongre-
yatıon. Vieles geschah LLUT zögernd, für vieles wurden ErST Türen geöffnet, ohne dafßß
I1a  =) den VWeg selbst schon beschritten hätte. Den freien Kräften, der Inıtiative des
Generals, den 1n absehbarer eit erwartenden Generalkongregationen bleiben zahl-
reiche Probleme und Aufgaben überlassen.

Nach einer in Konzelebration gefeierten Messe sprach apst Paul AVAR den Teil-
nehmern der Generalkongregation often VO  ' vew1ssen Besorgnissen, die durch Gerüchte
und Einzelnachrichten bej ihm geweckt wurden. Er anntfe drei Gefahren, denen die
Gesellschaft Jesu bei der Eigenart ihres Apostolats immer besonders AausgeSetZzZt 1St die
Getfahr eıiner weıt gehenden Dynamıik, die Getahr einer die geistlichen Grundlagen
verkürzenden außeren Aktivität und die Gefahr mangelnder Distanz VO  $ der Welt
beim Engagement 1ın ıhr Doch darf INa  e} diese inweise nıcht ernSsier nehmen als S1€e
gemeınt sınd. Sıe weısen auf Probleme hıin, die iın der Sanzen Kirche bestehen und
noch nırgends gelöst sind. Dafß der apst 1m eigentlich wichtigen zweıten Teil seiner
ede der Gesellschaft Jesu seın Vertrauen aussprach, darf denn auch als FErmutigung
für den Dienst des Ordens 1n Kırche un: Welt betrachtet werden.

104


